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Wenn d ie andern krampfen ,  mache ich Pause .  Desha lb  
l ästern a l l e ,  i ch  se i  fau l .  So e in  Käse !  Wenn d ie  Stänkerer 
näm l i ch auf  Stand-by s ind ,  brauche ich ganz v ie l  Energ ie . 
So w ird das Netz g le i chmäss iger ausge lastet .  Und ich  
drehe me ine Runden erst noch günst iger .

1to1 energy break ist unser Stromprodukt  
für Kunden, die ihre sperrbaren Verbraucher 
an einem zusätzlichen Zähler angeschlos-
sen haben.

Wen sprechen wir mit 1to1 energy break an?
1to1 energy break ist unser Zusatzprodukt für 
Kunden mit fest angeschlossenen Geräten und 
Anlagen (zum Beispiel Wärmepumpen, Elektro-
heizungen, Grossboilern, gewerblichen Back- 
öfen), die während der Hochtarifzeit für zweimal 
2 Stunden unterbrochen werden können. Ihren 
übrigen Strombezug decken Sie mit einem ande-
ren Produkt von 1to1 energy ab.

Welche Vorteile bietet Ihnen 1to1 energy break?
– �Günstiger Preis: Dank der Sperrbarkeit Ihrer 

Anlagen und Geräte können wir Ihnen 1to1  
energy break zu einem tieferen Preis anbieten. 
Gerne informieren wir Sie über die genauen 
Sperrzeiten.

– �Kombinierbarkeit: Es lässt sich mit anderen 
Produkten – zum Beispiel 1to1 energy Öko-
strom – zu einer für Sie optimalen Lösung kom-
binieren.

– �Transparenz: Dank dem separaten Zähler  
wissen Sie jederzeit Bescheid über den Strom-
verbrauch aller angeschlossenen Verbraucher.

Wie setzt sich der Preis von 1to1 energy  
break zusammen?
Er setzt sich zusammen aus:
– Preis für Energielieferung
– Preis für Netznutzung
– Abgaben 

Anwendung des Netznutzungstarifs
– �Für die Netznutzung sind folgende Zeiten 

massgebend: Hochtarif (HT) ca. 7.00 bis  
ca. 21.00 Uhr, Niedertarif (NT) ca. 21.00 bis  
ca. 7.00 Uhr (365 Tage).

– �Abgaben werden separat verrechnet. Zurzeit 
sind dies die gesetzliche Förderabgabe (kosten-
deckende Einspeisevergütung), die Bundesab-
gabe zum Schutz der Gewässer und Fische so-
wie die Abgaben und Leistungen an das 
Gemeinwesen (z.B. Konzessionsabgaben).

– �Weitere Informationen zu Ihrem Netznutzungs-
tarif finden Sie unter www.onyx.ch/privatkun-
den oder rufen Sie uns an und bestellen Sie das 
entsprechende Netznutzungs-Tarifblatt (Tarif-
blatt 7, NS-UR)

Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt mehrmals pro 
Jahr. Die Rechnungen können mittels Einzahl
ungsschein, Lastschriftverfahren (bei Banken) 
bzw. Debit Direct (bei PostFinance) bezahlt wer-
den. 

Es gelten die aktuell gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Reglemente und Bestim-
mungen der Gesellschaften der onyx Energie 
Mittelland AG.

1 to 1  energy break :  günst iger Strom  
dank gez ie l tem Stromunterbruch

Preiselemente Grundpreis 
(CHF/Mt)

Arbeitspreis
(Rp./kWh)

Hochtarif (7–21 Uhr) Niedertarif (21–7 Uhr)

exkl. MWSt inkl. MWSt exkl. MWSt inkl. MWSt exkl. MWSt inkl. MWSt

Energielieferung – – 9.90 10.69 8.70 9.40

Clearinggebühr Swissgrid - - 0.01 0.01 0.01 0.01

Netznutzung 7.00 7.56 3.82 4.13 2.30 2.48

Systemdienstleistungen 
Swissgrid

– – 0.46 0.50 0.46 0.50

Gesetzliche Förderabgabe 
(KEV)1

– – 0.35 0.38 0.35 0.38

Bundesabgabe zum Schutz 
der Gewässer und Fische2

– – 0.10 0.11 0.10 0.11

Abgaben und Leistungen  
an das Gemeinwesen3

– – 0.50 0.54 0.50 0.54

Total (Rp./kWh) 15.14 16.35 12.42 13.41

Haben Sie Fragen zu 1to1 energy break oder  
suchen Sie nach weiteren Informationen? 
Wir sind gerne für Sie da:

Telefon 	 062 919 21 21 
E-Mail 	 info@onyx.ch
Internet	 www.onyx.ch

1 �Der Preisansatz für die gesetzliche Förderabgabe KEV wird vom Bundesamt für Energie jährlich neu festgelegt 
und dient der Förderung von Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energien. 

2 �Ab 2012 wird die neue Bundesabgabe zum Schutz der Gewässer und Fische erhoben.
3 �Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen können von Gemeinde zu Gemeinde variieren und werden bis zu 

einem Energiebezug von 20 000 kWh/Jahr/Abgabestelle und pro Abrechnungszeitraum anteilig verrechnet.

Bei den Preisen (gültig ab 1.1.2012) inkl. 8 % MWSt han-
delt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben.


